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G E M E I N D E     H U N Z E N S C H W I L

Gemeinderat

5502 Hunzenschwil, 

(
062/889 03 33

Fax
062/889 03 30

E-Mail
gemeinderat@hunzenschwil.ch
Homepage
www.hunzenschwil.ch


14. Januar 2010
Meldung einer Veranstaltung mit Schallemissionen für einen Einzelanlass

Gemäss Art. 8 der SLV
 muss ein Anlass gemeldet werden, wenn der Schall elektroakustisch verstärkt oder erzeugt wird (ohne Verstärker keine Meldung).

1. Art der Veranstaltung

 FORMCHECKBOX 

Konzertveranstaltung Indoor

 FORMCHECKBOX 

Konzertveranstaltung Open Air

 FORMCHECKBOX 

Disco / Party

 FORMCHECKBOX 

Andere      
2. Ort der Veranstaltung

Veranstaltungsort
     
Lokal

     
Strasse & Nr.
     
Postfach / Nr.
     
PLZ & Ort
5502 Hunzenschwil  

3. Maximaler Schallpegel

 FORMCHECKBOX 

bis 93 dB(A) Leq
 FORMCHECKBOX 

bis 96 dB(A) Leq
 FORMCHECKBOX 

bis 100 dB(A) Leq; bis 3 Stunden

 FORMCHECKBOX 

bis 100 dB(A) Leq; über 3 Stunden
4. Datum, Beginn und Dauer der Veranstaltung

4.1 Musikalische Darbietungen

Datum Anfang
     
Zeit Anfang
     
Datum Ende
     
Zeit Ende
     
4.2 Soundcheck

Beginn
     
Ende

     
Die musikalischen Darbietungen müssen in der Regel mindestens 30 Minuten vor Beendigung der Veranstaltung
 eingestellt werden.

5. Name und Adresse der Veranstalterin oder des Veranstalters

5.1 Organisierende Firma, Verein, Club, usw.

Name der Firma
     
Strasse & Nr.
     
PLZ & Ort
     
Telelfon-Nr.
     
Handy-Nr.
     
5.2 Verantwortliche Person für die Organisation

Name & Vorname
     
Telefon-Nr.
     
Handy-Nr.
     
5.3 Verantwortliche Person während der Veranstaltung

Name & Vorname
     
Telefon-Nr.
     
HandyNr.
     
Die verantwortliche Person der Veranstaltung (Ziffer 5.3) muss während der ganzen Dauer des Anlasses jederzeit erreichbar sein.

6. Schallmessung

6.1 Verantwortliche Firma
Name der Firma
     
Strasse & Nr.
     
Postfach & Nr.
     
PLZ & Ort
     
Telefon-Nr.
     
Handy-Nr.
     
6.2 Verantwortliche Person

Name & Vorname
     
Telefon-Nr.
     
Handy-Nr.
     
7. Messverfahren
Das Messverfahren wird gestützt auf den Anhang 1.4 der SLV für die obgenannte Veranstaltung angewendet.

 FORMCHECKBOX 

Ja
 FORMCHECKBOX 
   Nein

8. Anzahl Gäste

Wie viele Gäste/Zuhörer werden erwartet?

      Personen

9. Meldung

Die Veranstalterin oder der Veranstalter muss die Durchführung von Veranstaltungen nach den Artikeln 6 und 7 der SLV mindestens 14 Tage im Voraus schriftlich melden. Bei Open Airs empfiehlt es sich, die Meldung möglichst früh der zuständigen Vollzugsbehörde zuzustellen, da diese Einschränkungen in der Lautstärke und den Vortragszeiten erlassen kann.

10. Spezielles

Die verantwortliche Person für die Messung (Ziffer 6.2) muss während der ganzen Dauer des Anlasses erreichbar sein.

11. Achtung

Die Auflagen der §§ 5 bis 8 der SLV sind zwingend zu beachten. Widerhandlungen werden beim Gemeinderat Hunzenschwil zur Anzeige gebracht. Die Aufwendungen für die Kontrolle werden gleichzeitig in Rechnung gestellt.

12. Bemerkungen und ergänzende Angaben

     
     
     
13. Richtigkeit der Angaben

Der, bzw. die Unterzeichnende Person bestätigt die Richtigkeit der Angaben.

Ort und Datum 

Unterschrift

     , Donnerstag, 14. Januar 2010 FORMTEXT 

Mittwoch, 13. Januar 2010

     
(Das Datum wird mit dem Ausdruck aktualisiert)

� Verordnung über den Schutz des Publikums von Veranstaltungen vor gesundheitsgefährdenden Schalleinwirkungen und Laserstrahlen; Schall- und Laserverordnung; SLV; SR 814.49 vom 1. Mai 2007


� oder gemäss Auflage in der jeweiligen Bewilligung





